
SBV - Was ist das?

Es ist die Interessenvertretung und
Ansprechpartner*in für alle
schwerbehinderten oder
gleichgestellten Beschäftigten der
Diakonie Altholstein.

Die SBV steht auch denjenigen mit Rat
und Tat zur Seite, die gesundheitliche
Einschränkungen haben aber nicht als
“schwerbehindert” gelten.

Sie möchten sich beraten lassen?
Ich freue mich auf Ihren Anruf.

Schwerbehinderten-
vertretung (SBV)

„Nicht behindert zu sein ist wahrlich kein
Verdienst, sondern ein Geschenk, das
jedem von uns jederzeit genommen
werden kann.“

Richard von Weizsäcker

Kontakt

Schwerbehindertenvertretung
Rosanna Nicolo
Am Alten Kirchhof 2
24534 Neumünster

Telefon
01515 8069146

E-Mail
sbv@diakonie-altholstein.de

Um die Vertraulichkeit zu
gewährleisten, wird um eine
Terminvereinbarung vorab gebeten.

w w w . d i a k o n i e - a l t h o l s t e i n . d e

www.facebook.com/
DiakonieAltholstein

www.instagram.com/ 

DiakonieAltholstein



Schwerpunkte

Auf Einhaltung von Gesetzen,
Richtlinien und Dienstvereinbarungen
achten, die dem Schutz der
Schwerbehinderten dienen.

Begleitung bei der Durchführung BEM
(Betriebliches
Eingliederungsmanagement)

Schwerbehinderte sollen bei gleicher
Eignung bei einer Stellenbesetzung
bevorzugt berücksichtigt werden.

Förderung bei der Eingliederung von
schwerbehinderten Menschen.

Gesprächsbegleitung und Beratung
bei Problemen am Arbeitsplatz.

Beratung zur Arbeitsplatzgestaltung.

Entgegennahme von Anregungen und
Beschwerden, um gemeinsam mit
den Verantwortlichen eine für alle
Seiten zufriedenstellende Lösung zu
finden.

Unser Leitgedanke

Respektvolle Begegnungen und
Toleranz
Stärkung der Inklusion
Abbau von gesundheitlich
belastenden Arbeitsbedingungen

Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen ergeben
sich aus:

Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)
UN Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK)
Behindertengleichstellungsgesetz
(BGG)
Allgemeines Gleichstellungsgesetz
(AGG)

Die SBV bietet eine individuelle
Beratung und Betreuung behinderter
und gleichgestellter Beschäftigter.

Unsere Netzwerke

Die vertrauensvolle und gut vernetzte
Zusammenarbeit zwischen SBV und MAV
ist eine wichtige Voraussetzung für die
Teilhabe der schwerbehinderten und
gleichgestellten Menschen am
Arbeitsleben.

Zusammenarbeit u.a. mit:
Mitarbeitendenvertretung
Betriebsärztlicher Dienst
Fachkraft für Arbeitssicherheit
BEM-Beauftragte
Rehabilitationsträger, wie zum
Beispiel die Agentur für Arbeit, das
Integrationsamt


